








..die Praxis …

4.2 Leitungsführung - Brandabschnittsbildung
4.2.1 wo Luftleitungen einen Brandabschnitt durchstoßen, sind 

grundsätzlich Brandschutzklappen gemäß ÖNORM M 7625 
anzuordnen (Ausnahmen nur nach 4.2.2)

4.2.2 Ausnahmen sind nur unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig:

4.2.2.1 Anlagen zur Ver- und Entsorgung mehrerer 
übereinander liegender gleichartiger Räume (z.B. 
Sanitärräume, Wohnungsküchen u. a.)

Luftleitungen sind in brandbeständig ausgebildeten Bauteilen 
zu führen

Querschnittsfläche je Öffnung und Raum kleiner 100 cm²

etc…



























Sicherstellung, dass kein gefährlicher 
Unterdruck in Verbindung mit einer 
möglichen Anreicherung von 
Rauchgasen  entsteht!!  









kaltes Klima,
zusätzlicher Luftwechsel durch niedrige Gebäudedichtheit                                      
oder periodische Fensterlüftung,
unterdurchschnittliche Freisetzung von Raumluftfeuchte                                                 
in der Wohnung,
ein wesentlich höherer mechanischer Luftwechsel als für                                              
die Abfuhr der Feuchtelast erforderlich











In (F)prEN 13142, Tab. 2 wird ausgehend vom gemessenen 
Temperaturverhältnis 0 eine Korrektur 5 in Abhängigkeit von 
ermittelten Leistungsparametern, wie innere und äußere 
Undichtheiten, Mischung der Außen- und Innenluft und die 
Empfindlichkeit des Luftvolumenstromes für weiterführende 
energetische Berechnungen angeführt.









ANMERKUNG SEV-Kennzahl beschreibt den spezifischen Energieverbrauch für Lüftung je m2 beheizter 
Grundfläche einer Wohnung oder eines Gebäudes in kWh/(m2  a) gemäß der VO (EU) 1253/2014.




















